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An das 

-r 

Luzern, den 1. Oktober 1934 . 

Militär - und Polizeidepartement, 

L u z er n . 

1. 

In der Bei lage retourni eren wir Ihnen das Schreiben vom 

6.Juni d.J. des Eidgenöss i s chen J usti z- und Pol i zeidepar tementes betr. 

die Anbringung von Ver si cherungsnummern auf der Rücks ei t e der Fahrrad-
.... " - -

sohil der . Die genannt e I nst anz ver t r i t t di e Ans icht, ei ne Vorschr i ft , 

sol che Schilder an den Fahrr äder n zu f ühren , wi derspr eche Art . 31 des 

Bundesgesetzes über den Mo t orfahrz eug- und Fahrr a dver kehr. Auf aua­

frückliches Begehren der Radfahrerverbände habe man di ese Möglichkeit 

ausges chl ossen. Das Fel1l en der numeri erten Kontrollaohi lder habe 

allerdings ge,visse Na cht eile , jedoch können di e Kantone d.en Radf ahrer n 

n empfehl en tt , i n irgend ei ner Form den Namen und di e Adr esse a.m Fahrr ad 

anzubr ingen. 

Dagegen i st zu bemerken, dass Ar t . 31 BG. al l erdi ngs von Hnume-

ri ert en Kont r oll s chil dern'' spr i cht . Zu unt er s uchen i s t al l ein , was 

unt er di es em Ausdr uck vom Gesetzg eber verst anden worden i st. Es i s t 

jedem einigermass en mit der Entwicklmng der Dinge und der Auffas sung 

der Radfahrerverbände Vert r auten bekannt , dass dies e Verbände dahin 

s t r ebt en, di e Fahrradgebühren zu Fall z u bringen. vrar e die Bundes­

versammlung verfassungsrechtl ich in der Lage gewes en, die Gebühren­

pflicht für die Fahr räder auf zuheben, und hä t te si e dies ge t an , so 
• 

hät te das Kapi t el Kont r ollschilder , ob gro ss oder klein, ob numerier t 

oder unnumeriert, keine Rolle mehr gespi elt. In di eser Hi nsicht ist 

di e Lage klar. Die Bundesver sammlung konnte aber auf di eses Begehren 

nicht eintreten und mus s te die Forder ung der Gebühr enfreihei t abwei s en. 

Die Radfahrerverbände haben aber da.mi.t den Kampf nicht augegeb en. 

Sie änderten die Taktik und versuchten durch die Entfernung der Kon­

trollschilder den Gebührenbezug zu untergr aben. Aus ref erendtimspoli t ia chet 

Gründen kam man dem Begehren zum Teil entgegen. Die Radf ahrer bekämpft en 

die Kontrollschilder in j eder Form. nDer Wuns ch und di e Abs icht dieser 

Herr en (d.h. der Sekretäre der Verbände ) und mit ihnen aller Radfahrer , 

die in den Verbänden organisiert sind, war, den Kontrollsch ild, un­

bekümmert darum ob er numeriert sei oder nicht , abzuschaffen ". 

(Bundesrat Häberlin, im Nationalrat , steno~raphisches 
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Bulletin 1931, s.1021 Ständerat Schöpfer, stenogr aphis ches Bulletin 

1931 S. 455). Sie drangen aber auch da:n1 i t nicht durch; immerhin er­

reichten sie die Konzessi on, daes die "numerierten Kontrollschilder" 

in den eidgenös s is chen Rät~n ale ungesetzlich bezeichnet wurden. 

Verfolgt man das stenographische Bulletin, so l ässt sich fes t­

stel len, dass sich die Diskussion nur um die Be ibehaltung oder die 

Prei sgabe der gr oss en n11mP,rierten Kontrol l schilder drehte, deren 

Zweckbestimm11ng war, den Ra.dfahrer:r,i während er sich im Ver kehr befa.nd, 

zu i dentifizi eren. Diese Schilder h~ben ausgesprochene verkehrskon­

trollierende Bestimmung g&iabt. Wir nennen sie daher Kontrollschilder, 

im Gegensatz zum Ver s i cherungss child oder Versicherungsmarke, wie sie 

heute, seit I nkr afttreten des Bundesgesetzes, ausser in Bern, in allen 

Kantonen eingeführt ist, wo nicht die Banderolle verwendet wird. 

Der Kernpf ging um die Kenntlichmachung der Schilder mit den 

gross en Kontrollziffern. Wi r verweisen auf das Schlagwort des "n11merier• 

ten: Eidgenossen" und auf den Ver gl e i ch mit dem "Zuohthausanzug" . 

Dies allein konnte in der Schilderfrage die Räte interes s i eren und 

nicht bürotechnische Fragen der Administration. Wir verweisen auf das 

stenogr aphische Bulletin 1931 des Nationalra tes s.99 und des Stände­

rates s. 452 ff., ,•10 stets _um die Nützliohkei t der Kontr ollschi l der 

zur I dentifizieruns von Rechtsbrechern debatiert wurde. 

Allerdings hat Herr Bundes r a t Häberlin im Nat ionalrat auf 

Ihre Interpellat i on hin konstatiert und bestätigt, daaa andere 

Schilder "die nicht n11meriert sindtt z ul ässi g sind. Der Rat hat sioh 

jedo c~ auf die Frage, was unter 11ntirneri e rten Schi ldern" zu verstehen 

sei , nicht näher e i ngelass en und hat wei terhin nur die Kontrolischilder 

nicht aber die Frage von n11meri erten Versioh e r un gsschildern erörtert. 

Von Bedeutung i st der Ant r ag von Ständerat Schöpfer (stenographisches 

Bulletin S,452) auf Abänderu~g von Art.31 durch einen Art . 3lbie, 

lautend : tt Die Einführung ein es Fa hrradschildes zu irgendwel ch en 

Xontrollzv,ecken ist nicht statthaft". Dieser Antrag entspricht eigent• 

lieb der ersten ursprünglichen Stellungsnahme der Verbandssekretäre 

und entspricht auch der heut i gen Auffassung des Jus t iz- und Pol1ze1-

d epar tementee. Dageg en hat jedoch der Ständerat Stellung genommen und 

eich auf die Abschaffung der Schilder mit den auf Distanz leserlich en 

Kontrollnurmnern beschränkt. 
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Diese Auffassung der Räte entspricht auch voll ständig ihrer 

Stellung. Es kann nicht Aufgabe der BundesversammJung aein, in 

Sessionen über Fragen zu ber a ten, die in das Gebiet eines Kanzlei­

betriebes gehöreno Unsere Versicherungsnummern sind aber in diese 

Kategorie einzureihen. Wir haben denn auch nicht ohne ein gewisses 

Befremden festgestellt, dass die oberste Vollziehungsbehörde des 

Bundes sich ,1m uns er kanzleitechnisches Regis t ratursyst em interes siert. 

Jlan muss daher zum Schlusse ko nuoen, dass die beiden Räte sich nur mit 

der Frage befasst en, eoll di e vom Verkehrstechnischen Standpunkt wich­

tige Kontrollnu1.mer, die auf 1tveite Si cht l esbar ist, fallen oder nicht, 

Sie wurde aufgegeben. Mit der weitern Lö sung der Frage bef a sste s ich 

niemand. Man st ellte nur die Möglichkeit der Einführung von kantonalen 

Erkennungszeichen festo 

Die Versicherungsnummer ist ohne j egliche Verkehrstechni sche 

Bedeutungolhre Einführung ist denn auch nicht etwa von Polizeiorganan 

angeregt worden. Wir b edürfen ihrer f ür die Registratur und zwar geradi 

in Rücksicht auf die besondere Versicherung der Radf ahr erverbändeo Wir 

bes i tzen fünf verschiedene Verbände , die i hre Fahrräder durch eigene 

Verbandspolicen versichert haben. Daneben bes teht no ch die kantonale 

Kollekt i v-Haftpfli cht-Versicherungo Es i st nun unb edingt notwendi g zu 

wi ssen, wo der· einzelne Radfahrer vers icher t i st , dflIDi t man gegebenen 

Falls genau fes tstellen kann, welche Ver uicherungsgesellschaft leis­

tungsp,flichtig i st. Ein anderes Vorgehen i s t eine Halbheit und ent­

spricht nicht der I ntension der Rä te, die deu·tlich genug den Kantonen 

nahegelegt haben, die obligatori scl:_e Haf tpflicl1tver s icher ung ei nzu­

führ en. Speziell unser e Kollekti v-& .ftpfli cht-Ve1•t;i cl1er ung erfor dert 

di ese Möglichkeit der Festst ellung. Der Ver s i cherungsver t r ag ist derar t 

abgeschlossen, dass kein Fahrrad ohne Vers i cherung in den Verkehr ge. 

nommen wer den kann. Ni cht der Radf ahrer und nicht das Fahrrad iet ver­

sichert, sondern das Ver sicherungsschild s elbst. Sobald ein Fahrrad m11 

dim Schild versehen ist. so i st der Fahrer für die Haftpflicht ver­

sichert und zwar einerlei, ob es eich ,im den rechtmä.As i gen Bes 1 tzer 

des Rades handelt, oder ob das Fahrrad oder das Versicherungsschild 

geatonen oder gefunden worden ist. Auf diese Art ist auch die Strolchet 

fahrt eingeschlossen, die ja 1m Fahrradwesen eine viel grössere Rolle 

spielt als im Motorfahrzeugverkehr. Dies e Lösung ist aber nur mit dem 
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individuellen besti1nmten Schild möglich. Die Schadendeckung ist zu­

gunsten des Geschädigten uns gewährleistet, wenn anhand des bes chädig­

ten Fahrrades die Versicherung auch dann festgestellt werden kann , 

wenn der Strolohenfahrer selbst s ich aus dem staube macht. Es darf 

nicht übersehen werden, dass bei einem Fahrradbestand von beinahe 

4,ooo, die Ausschreibungen im Polizeianzeiger beinahe 1% der Fahrräder 

in unrechtmässigen Händen sind. 

Es ist zu überlegen , ob man f ür die vers chiedenen Verbände 

entsprechend ihrer Versicherung unterschiedliche Versicherungsschilder 

abgeben will, die vielleicht durch Buchstaben, nicht durch Ziffern. 

denn dann wären sie nach Auffassung des Eidgenössischen Justiz- und 

Polizeidepar t ementes wiederum numeriert , zu unterscheiden wären. Dies 

bedingte die Bereitstellung gewisser Sohilderserien, entsprechend der 

Anzahl der Verbändeo Allein dies würde zu einem fast undurchführbar 

schwerfälligem Betrieb führen. 

Nach unserer Organisation i st es Sache der Polizeipoeten, die 

Versicherungsausweise für die Radfahrer auszustellen und die Fahrrad­

schilder abzugebeno Man müsste dementsprechend jedem Polizisten eine 

Kollektion von Schildern aush ändigen, die er je nach llitgliederkarte 

auszuhändigen hätteo Es ist nun ganz klar , dass beim Andrang zur Zei t , 

Erneuerung der Radfahrerausweise Verwechslungen vorkommen würden. Was 

daraus unter Umständen ent stehen könnte, bedarf keiner weitern Er­

läuterung, wenn man weiea, dass die Kollektiv- Haftpfli cht-Versicherun1 
' Deckungssummen von Fr. 20000 bis 30000 nennt. 

Abgesehen davon müsste es stets vorkozmnen, dass der Polizist 

von der einen oder andern Serie nachbestellen müsste, denn man kann 

den Schilderbedarf nicht einmal annähernd berechnen. Daraus entständen 
' • . \-~ 

Rinzelsendungen , die n'icht ·»ortofrei wären. Die Portospesen könnte man 

doch sch,verlich auf den Radf ahrer abwälzen. Andererseits würde sicher 

Unwillen entsthen, wegen der schleppenden Erledigung der Schilderzu­

teilung. 

Dagegen kaJlDl heute der Beamte einfach durch ein Kennzeichen die 

betreffende Versicherung auf unserer Kontrollkarte vormerken. sodass 

wir stets in der Lage sind, im Bedarfsfalle die betreffende Veraioher, 

teatzuatellen, wenn nur die Versicherunganummer bekannt ist. Darüber 

hinaus kor,an.t es noch vor, dass man gelegentlich ein gefundenes Fahrrad 

anhand des· Schildes wieder seinem Eigentümer zustellen kann. Für die 
. -- • • 



Da dies e abgelesen werden kann, wird der diensttuende Polizist 

viel einfacher die Personalien des Fru1rere anhand der Mitglied­

soha ftakarte oder des Versioherungsaueweises feststellen kannen. 

Wir diirfen uns in der Angelegenheit der Ve r sicherungsnummern 

auch auf das Einvernehmen mit dem kantonalen Radfahrer• und Kotor­

radtahrerbund berufen, dessen Vorstand in sachli cher Beurte i lung 

der Verhäl·tnisse irr unserer Versicherungsnuinmer keinen Vers toss 

gegen das Bundesgesetz sieht. 

Aus diesen Darlegungen dürfte sich ergeben, da.es dem Ve1·• 

sicherungaschild in keiner Weise die Bed eutung zukommt, die geeienet 

wäre, als Ver stoss gegen Art. 31 des Bundesgeoetzes über den Mot or­

Fahrzeug- und Fahrradverkehr bewertet zu werden. Es handelt sich 

lediglich um eine kanzl ei technis che Regia t;rie1--ur1g , die dazu no ch 

buohhal terischen z,11e cken dient und die ricl1·t i ge Abwicklung der 

Haftpflichtfälle gewährleistet . 

Hocha chtungsvollt 
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~~i~_a_ge ;, 

Schreiben des Eidg.Justiz- und Polizei­
departementes vom 6.JQni 1934. 




